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1. MSG 001 IND 2024 0677 SE DE 12-12-2024 SE NOTIF

2. Sweden

3A. Kommerskollegium

3B. Finansdepartementet, Regeringskansliet

4. 2024/0677/SE - T00T - Transport

5. Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrssteuergesetzes (2006:227)

6. Personenkraftwagen

7.

8. Diese Bestimmungen haben zwei Änderungen zur Folge. Die erste Änderung besteht darin, dass Personenkraftwagen
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der Klasse II, d. h. Wohnmobile, nicht dem erhöhten Kraftfahrzeugsteuer-Malus unterliegen sollen. Folglich werden auch
die Sonderregelungen für die Erstattung der Kfz-Verbrauchsteuer für Wohnmobile im Falle einer Außerbetriebsetzung
aufgehoben. Die zweite Änderung besteht darin, dass Neufahrzeuge, die mit einer Technologie für den Betrieb mit einem
Kraftstoffgemisch ausgestattet sind, das überwiegend aus Alkohol besteht, dem Malus unterliegen sollen.

9. Der Zweck des Ausschlusses von Wohnmobilen vom Malus besteht darin, die Fahrzeugbesteuerung für Wohnmobile
besser an die Besonderheiten dieser Fahrzeugkategorie sowie an den Übergang zur neuen Methode zur Messung der
Fahrzeugemissionen WLTP anzupassen. Die Sonderregelungen für die Erstattung der Kfz-Verbrauchsteuer für
Wohnmobile im Falle einer Offroad-Meldung werden aufgehoben, da sie keinen Zweck mehr haben, wenn Wohnmobile
nicht mehr dem Malus unterliegen.
Der Zweck bestimmter Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen, die dem Malus unterliegen, besteht darin, den durch die
geltenden Vorschriften geschaffenen Anreiz zu beseitigen, Fahrzeugmodelle zu wählen, die für den E85-Betrieb
angepasst sind, oder ein Fahrzeug durch Nachrüstung nur für steuerliche Zwecke für den E85-Betrieb anzupassen.

10. Verweise auf Grundlagentexte: 2018/0153/S,2021/0165/S,2022/0082/S

Grundlagentexte wurden im Rahmen einer früheren Notifizierung übermittelt:
2018/0153/S
2021/0165/S
2022/0082/S

11. Nein

12.

13. Nein

14. Ja

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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